Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Sehr geehrte/r Herr/Frau ….,

[bookmark: Y-600-W-SchaubArbRFb-NAME-tab116]Sie waren zuletzt am (vom/bis) ……………...…. arbeitsunfähig erkrankt und dementsprechend in den vergangenen zwölf Monaten länger als sechs Wochen.
Wir bedauern dies sehr und wünschen Ihnen weiterhin eine hoffentlich baldige Genesung.

Damit wir, als Ihr Arbeitgeber, die Möglichkeit haben, eventuellen gesundheitlichen Gefährdungen am Arbeitsplatz entgegenzuwirken bzw. eine erfolgreiche Rückkehr zu unterstützen, sieht das Sozialgesetzbuch in § 167 Abs. 2 SGB IX die Möglichkeit des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) vor.

Ziel des BEM ist es, zum einen festzustellen, aufgrund welcher gesundheitlichen Einschränkungen es zu den bisherigen Ausfallzeiten gekommen ist und zum anderen den Arbeitnehmer*in dabei zu unterstützen, seine Gesundheit zu stabilisieren oder zu verbessern. 
Es sollen individuell abgestimmte Maßnahmen gefunden werden, damit die Arbeit wieder ohne wesentliche krankheitsbedingte Unterbrechungen fortgeführt werden kann und die Arbeitsausführung erleichtert wird. 
Das BEM ist ein ergebnisoffener Prozess, bei dem der Mitarbeitende jederzeit Vorschläge einbringen kann und auch soll.

Wenn Sie damit einverstanden sind, würden wir Ihnen gerne unsere Hilfe anbieten und ein Betriebliches Eingliederungsmanagement durchführen. Im Bedarfsfall können weitere zu beteiligende Personen hinzugezogen werden. Sie haben die Möglichkeit sich von einer Person Ihres Vertrauens begleiten zu lassen. 
Sollten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben in Betracht kommen, können auch Rehaträger oder bei schwerbehinderten Menschen das Integrationsamt hinzugezogen werden. 
Auf die Auswahl der Beteiligten, auch die Mitwirkung der MAV, haben Sie abschließenden Einfluss. Sie entscheiden über die Zusammensetzung Ihres „BEM-Teams“ (siehe Antwortschreiben). 

In einem ersten BEM-Gespräch sollte gemeinsam erörtert werden, welche betrieblichen Bedingungen in Ihrem Fall im Hinblick auf Ihre Gesundung und Gesunderhaltung verändert werden können. 

Ferner sollten die weiteren Schritte im Rahmen des BEM (z.B. Hinzuziehung externer Beteiligter, die Einholung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen und weitere 
BEM-Gespräche, etc.) vereinbart werden.

Teilen Sie uns bitte bis zum ………….. auf dem beiliegenden Antwortvordruck mit, ob Sie unser Angebot annehmen und mit der Durchführung des BEM einverstanden sind. 

Gerne steht Ihnen die MAV auch für ein optionales Vorgespräch zur Verfügung.


[bookmark: _GoBack]Das BEM-Gespräch wird vom Vertreter Ihrer Dienststelle geleitet. 

Wir weisen Sie nochmals darauf hin, dass Ihre Teilnahme am Betrieblichen Eingliederungsmanagement freiwillig ist und von Ihrem Einverständnis abhängt. Dies gilt wie bereits ausgeführt auch gleichermaßen für die Beteiligung jeder anderen Person. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen.
Entscheiden Sie sich gegen die Teilnahme am BEM oder gegen die Beteiligung einzelner Personen, so bedarf dies keinerlei Rechtfertigung uns gegenüber.

Etwaige Daten aus dem BEM-Verfahren werden nur insoweit erhoben, als deren Kenntnis erforderlich ist, um ein zielführendes, Ihrer Gesundung und Gesundhaltung dienendes BEM durchführen zu können. Welche Daten dies genau sein werden, hängt sehr stark vom individuellen Fall ab und wäre im Verlauf des BEM stets mit Ihnen abzustimmen. Sie werden für jede einzelne Phase des BEM erneut und jeweils freiwillig festlegen können, welcher Datenerhebung und -nutzung Sie zustimmen und welcher nicht.
Eine entsprechende Datenschutzerklärung haben wir für das erste Gespräch vorbereitet.

Bitte senden uns die Antwortschreiben zum BEM-Angebot im beigefügten Umschlag zurück. 

Mit freundlichen Grüßen
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